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Die Fakultät der Grund- und Integrativwiiserrs'cti'a'f't'fJ;'e:i��"'::::;::::'::"'" ,� 
Fakultät der Universität Wien lehnt den Reformentwurf in <!J JAJ/;{/iC4 
der vorliegenden Form entschieden ab. Prin zipiell fl[ VV 
begrüßen wir jedoch eine Reform des UOG. 

Der Entwurf ist in erster Linie deshalb abzulehnen, weil 
er den Anschein erweckt, Autonomie zu gewähren, während 
er tatsächlich bereits vorhandene autonome Bereiche 
(vergleiche Personalkommission, Budgetkommission etc.) 
einschränkt. Als zentrale Schwäche des Entwurfs ist die 
Konzentration von Macht in Einzelpersonen zu sehen. Auch 
die vorgesehenen Sanktionsmechanismen sind aufgrund der 
dazu benötigten massiven Mehrheiten nicht praktikabel. 
Dies führt zu einem Rückschritt in "vordemokratische" 
Strukturen. Außerdem steht der Entwurf im Widerspruch zu 
dem Grundrecht der Universität, ihre Funktionsträger 
direkt und frei zu wählen. Nur durch freie Wahl ist das 
Vertr a uen de r U n i v e r s i t ä tsange höri g e n in di e 
Leitungsgremien gewährleistet. Ebenso steht der Entwurf 
im Widerspruch zu dem stetig wachsenden Prozeß der 
Demokratisierung in Europa. 

Einige im Entwurf enthaltene Ideen erscheinen uns 
begrüßenswert jedoch noch nicht genügend ausgereift. Die 
Durchführung des Gesetzes in der vorliegenden Form würde 
in vielen Bereichen eine eklatante Verschlechterung der 
derzeit schon sehr schwierigen Lage an den Universitäten 
mit sich bringen. Die wichtigsten Kritikpunkte werden in 
der Folge ausgeführt. 

1- Machtkonzentration in Einzelpersonen (§40,43,46,49) 

Studiendekan, Institutsvorstand, Dekan, Rektor: 

Die prinzipielle Problematik besteht im Nominierungs­
vorgang durch übergeordnete Instanzen. Es existiert kein 
effizienter Instanzenzug von "unten nach oben", der es 
ermöglicht, am Entscheidungsprozeß mitzuwirken. Der 
v orgesehene S a n k t i o n s m e chanismus g e g e n ü b e r  den 
monokr atisch en Or ganen, is t für kons trukti ve un d 
partizipative Zusammenarbeit untauglich. 
Die demokratische Meinungsbildung und Entscheidungs­
findung in Kollegialorganen hat sich funktionell und 
universitätspolitisch bewährt. Ihre Ersetzung durch 
m o n okr a t i s c h e  O r g a n e  b e d e u t e t  e i n e n  
demok rat i e p o l i t i s c h e n  R ü ckschr itt, d e r  an den 
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akademischen Nachwuchs weitergegeben wird. 
Die Größe der Kollegialorgane soll jedoch so festgelegt 
werden (siehe Punkt 5), daß ein effizientes Arbei ten 
möglich ist. 

2- Informationsrecht und Informationspflicht 

Im Zusammenhang mit dem in §lO (l) vorgesehenen Recht und 
de r Pf lich t  de r Universitä ts an ge hö rige n  be i de r 
Willensbildung der Kollegialorgane mitzuwirken, müssen 
Informationsrecht und Informationspflicht gewährleistet 
sein ( Inf ormationsfluß: bottom -up ,  top- down}. Di e 
Verpflichtung zur Amtsverschwiegenheit hat dem Rechnung 
zu tragen. 

3- Bestellung des Rektors und der Dekane (§50) 

Wir begrüßen eine öffentliche Ausschreibung der Funktion 
de s R ek t or s .  D as Vors c hlagsrec h t  des M inis te r s  
widerspricht der Antonomie der Universität. Wir bestehen 
darauf, daß wie auch bisher, die Wahl des Rektors durch 
die Universitätsversammlung durchgeführt wird (evtl. 
nach Vorselektion durch den Senat) . 
Ähnliches gilt für die Wahl der Dekane, welche durch die 
Fakultät, ohne Einschränkung durch den Rektor, erfolgen 
soll. 

4- Studiendekan (§40) 

Wir erachten die Rolle der Lehre als zu wesentlich, um 
die Entscheidungsgewalt darüber in die Hand einer 
einzigen Person zu legen. Dies würde einen manifesten 
Eingriff in di� "Freihei t der Lehre" und die Ein­
schrän kun g d er "Vielf alt wisse nschaftliche r L ehr­
meinungen" bedeuten und damit in Widerspruch mit §1 des 
gegenwärtigen Reformentwurfes stehen. 
Der vorliegende Entwurf überträgt dem Studiendekan 
Entscheidungsgewal t zur Vergabe von Lehraufträgen und 
damit wird das inhaltliche Spektrum der Lehre durch sein 
pe rsö n li c he s  Wis sensc h aftsv e rs t än d nis und s e in e n  
f a c h l i c h e n  I n f o r m a t i o n s s t a n d  g e p r ä g t .  D i e  
Studienkommission ist im Sinne der wissenschaftlichen 
Meinungsvielfalt demokratiepolitisch unverzichtbar. 

5- Größe und Zusammensetzung universitärer Organe 

Universitätsversammlung (§53 ): Die einzige Funktion der 
Universi tätsversammlung besteht darin, den Rektor zu 
wählen. Da die Aufgaben des Rektors in Zusammenhang mit 
Forschung und Lehre definiert sind, ist es nicht 
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zweckmäßig, daß das nicht-wissenschaftliche Personal 
viertel-paritätisch in die Entscheidung eingebunden ist. 
Insbes ondere s t e h t  d i ese v i ertel - p a r i t ätisch e 
Beteiligung des nicht-wissenschaftlichen Personals im 
Geg ens atz z u  des sen Mit wirkun g in al len and ere n 
Kollegialorganen. 

Senat (§48): Im Gegensatz zur Intention des Entwurfes 
ist eine Vergrößerung des Senats inpraktikabel. So 
würde sich der Senat der Universität Wien gegenüber dem 
bisherigen Stand mehr als verdoppeln (50!!). Um den 
Senat arbeitsfähig zu halten, sollte die Zahl seiner 
Mitglieder vielmehr herabgesetzt werden (sollte der 
jeweiligen Satzung überlassen werden) . 

Fakultätskollegium (§5 5): Eine festgelegte Beschränkung 
des Fakultätskollegiums auf 40 Mitglieder scheint uns 
rational nicht begründbar und ist aufgrund der sehr 
unters chiedl ic hen Faku ltätsgrö ße n unge ei gn et. Da s 
Kollegium sollte verkleinert werden (Regelung durch die 
Satzung) . 

6- Personalangelegenheiten 

Personalkommisssion 
Die demokratische Institution der Personalkommission der 
Fakultäten is t un ve rzichtbar ( Ob jektiv ierung , 
Transparenz, Chancengleichhei t, Innovation) . Durch § 26 
(4) und §43 (1), Zif. 6 werden einige Grundsätze - laut 
Entwurf §l (2), Zif. 5 und 6 - stark relativiert. 

Berufungskommission (§20): 
Die Entscheidungsfindung im Berufungsverfahren hat in 
bevollmächtigten Kommissionen stattzufinden. Hierdurch 
wird die Kontrollfunktion der Kurien aufrecht erhalten. 
Die Kommission hat eine Reihung von mindestens drei 
P e r s o n e n  v o r z u n e h m e n  und diese an d e n  Rektor 
weiterzuleiten. Der Rektor hat sich in den Verhandlungen 
an die Reihung zu halten. Einspruch von Dekan und Rektor 
ist nur aus formalen Gründen möglich. 

Habilitationskommission (§25): 
Analoge Vorgangsweise zur Berufungskommission. 
Die Habilitationsordnung hat neu überdacht zu werden, 
insbesonders im Hinblick auf die Entwicklung neuer 
wissenschaftlicher Bereiche. Weiters enthält der Entwurf 
keine überlegungen zu Personalaus- und -weiterbildung. 
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7- Institutsgröße (§41, Abs. 3) und Zusammensetzung I 
(§42, Abs 1, Zif.3) 

I' 
Institutsmindestgröße und Institutsstrukturen sollen I durch die Satzungen der Universitäten festgelegt 
werden. Analog den Sonderbestimmungen für medizinische 
Fakultäten (§63) sollen Arbeitsgruppen auch interdis­
ziplinär - zwischen den Instituten - und interfakultär 
errichtet werden können. 
Interdisziplinarität ist eine der wesentlichsten 
Grundlagen für die Weiterentwicklung wissenschaftlicher 
Disziplinen. Die Voraussetzung für kooperatives und 
interdisziplinäres Arbeiten ist jedoch die Schaffung 
entsprechender Strukturen (z.B. Arbeitsgruppen). 

8- Teilrechtsfähigkeit (§2, Abs 3) 

Im Entwurf wird die Teilrechtsfähigkeit nur der 
Universitätsleitung zugesprochen. Die Teilrechts­
fähigkeit muß jedoch auch weiterhin in Instituten� 
Fakultäten und Universitäten erhalten bleiben. 
Zweckgebundene Stiftungen werden erfahrungsgemäß dem 
Instituten gewidmet. 

9- Kuratorium 

Ein Kuratorium in der vorgesehen Form ist strikt 
abzulehnen (parteipolitische Einflußnahme!). Als 
ständiges Beratungsorgan (wissenschaftlicher Beirat) 
des Ministers bzw. der Rektoren und Rektorenkonferenz 
könnte es jedoch gute Dienste leisten. 

10- Evaluierung (§ 15, § 40, (2» 

Ständige Evaluierung ist notwendig und sinnvoll. Eine 
wesentliche Voraussetzung jeglicher Evaluierung ist die 
Präzisierung der Ziele und Kriterien dieser. 
Überlegungen dazu fehlen gänzlich im Entwurf. 
Evaluierung ist ein kontinuierlicher Prozeß� der den 
Forschungs- und Lehrbetrieb begleitet. Die Evaluierung 
setzt eine Erhebung des Istzustandes, die Festlegung 
von Zielen. die Erarbeitung von Maßnahmen zur 
Erreichung dieser Ziele, und die Bestimmung von 
Evaluationskriterien voraus. 
Somit sollte die ausschließlich auf Quantität 
ausgerichtete Jahresberichterstattung der Institute 
überdacht werden. Da eine faire EVßluierung 
gleichermaßen Forschung, Lehre und administrative 
Leistungen umfassen soll, ist sie nicht ausschließlich 
in der Studienkommission anzusiedeln. Entsprechend 
internationaler Standards sind Evaluierungergebnisse 
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jedoch nicht Grundlage für Entscheidungen sondern 
lediglich Orientierungshilfe für die Entwicklungspläne 
der Universitäten. 

12- Begrüßenswerte bzw. weiter zu entwickelnde Punkte 
des Entwurfs: 

- Zu begrüßen sind die im Gesetz vorgesehen Maßnahmen 
zur Gleichbehandlung (§36 und §37) . 
- Sinnvoll erscheint, die Möglichkeit der mehrmaligen 
Wiederwahl von- Funktionsträgern. Eine Beschränkung auf 
zwei direkt aufeinanderfolgende Funktionsperioden 
sowohl für Funktionsträger als auch Mitglieder in 
Kollegialorganen ist zweckmäßig. 
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